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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. k'ro. cxxvil. Bern, den 4> Jan. iZoo. (14. Nivosê VIII. z

G esezg e b un g.

Am 10. Nov. war keine Sitzung in beiden
Räthen.

Grosser Rath, 11. Nov.
Präsident: Koch.

Moor erhält für 14 Tage und Desloes
für 4 Wochen Urlaub.

Auf Bourgeois Antrag wird der Urlaub
von Panchaud um 14 Tage verlängert.

Der Präsident theilt der Versammlung ein
gedrilltes Blarr mit, welches die Erzählung
des Feidzugs der Division des frankischen Ge-
nerals Thurreau im Waltis und die verschiede-
nen Danksagungsschreiben der helvetischen Re-
gierung enthalt, für die Tapferkeit der fränkischen
Krieger und für die Wiederherstellung und Er-
Haltung der Ruhe und Sicherheit in diesem
durch Krieg und Aufstand verwüsteten Kanton.
Diese Erzählung sowohl als die Danksagungs-
beilazen sind durch den Regierungsstarrhalter
des Lcman und den Unierstattyalter von Viois
bestätigt.

Desloes als Augenzeuge der Gefahr, in
der das Vaterland von der Seite des Wallis
war, und als Zeuge des Muths, womit die
Framen das Vaterland schüzten, bestätigt alle
diese Anzogen, und fügt denselben bei, daß
der Generatavjutant Bcrtran ebenfalls durch
seinen ausgezeichneten Muth und Humanität
besondere Vereie nie um diesen unglüklichen Kam
ton habe. Er fodert, daß dieie Schrift dem
Senat mitgetheilt werde und die grdstmöqliche
Publicitat erhalte.

Ta din erstattet auch Desloes den Dank für
s in kluges und menschliches Betragen ais Re-
giernng.-kommissar im Wallis und unterstüzc»à Anwag.

Dieses Blatt wird dem Senat mitgetheilt.
Das Direktorium übersendet folgende Both-

schaft:
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, an die
geftzgebenden Räthe.
Bürger Repräsentanten!

Noch immer währen die rühmlichen Anerbie-
tungen der Gemeinden des Kantons Solothurn
zur Aufnahme armer Kinder aus den durch
den Krieg verheerten Gegenden fort. Bereits
ist dem Direktorium die dritte Tabelle und das
dritte Verzeichniß der zu jener Unterstützung sich
bereit erklärten Menschenfreunde eingesandt,
nach welchem wieder einige Hundert Kinder
Aufnahme und Pflege von jenen zu erwarten
haben. Und neuerdings meldeten sich wieder
mehrere Bürger zu gleicher Wohlthätigkeit, so,
daß nach kurzem der Kanton einen Zufluchtsort
für etwa 1000 hilflose Kinder darbieten wird.

Das Direktorium glaubte Ihnen die Anzeige
dieser fortgesezten Entschlüsse der reinsten Men-
scyenliebe zu ihrer öffentlichen Würdigung schul-
dig zu seyn.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums der Gmeralsekr.

Mousson.
Die Fortsetzung folgt. h

Oberster Gerichtshof.
Criminalproze sse »m November 1799.

Johannes Zellweger von Trogen, Kanton
Semis. Der Grund des gegen ihn angehobenen
Prozesses bestand in einem vertrauten Briefe
desselben an seinen zu Bregenz sich aufhaltenden
Sohn, welcher nebst Handlungsgeschäften und
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